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Abschließende Bemerkungen

Die skizzierten Maßnahmen können den Abgang aus dem Strafvollzug fördern und (indirekt) 
den Zugang in den Strafvollzug verringern. Sie zielen auf unbedingte kurze Freiheitsstra-
fen bzw. Strafteile bis zu einem Jahr. Dies erscheint mit Blick auf die Überlastung des Straf-
vollzugs insofern angebracht, als in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt knapp 5.000 
Personen jährlich zu einer solchen Strafe verurteilt werden. Solche kurzen Strafen ermöglichen 
angesichts ihrer Dauer keine sozialkonstruktiven Maßnahmen im Gefängnis, die der Resozi-
alisierung dienen könnten. Darüber hinaus sind solche kurzen Strafen ein Indiz für eine geringe 
Gefährlichkeit, der bei entsprechender Betreuung in Freiheit e�zient begegnet werden kann.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen betre�en keine längeren Freiheitsstrafen. Eine automatische 
bedingte Entlassung von maximal sechs Monaten bei Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren, wie sie 
etwa das AmnestieG 1995 beinhaltete, würde nach gänzlicher Streichung der Generalprävention 
mit 1.1.2026, welche bedingte Entlassungen fördern soll, nur einen sehr kleinen Anwendungsbe-
reich haben und eher Emotionen schüren, als zu einer sachlichen kriminalpolitischen Diskussion 
anregen.
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